
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen KSE GmbH      
für Unternehmen 
Stand: 16.11.2022 

I. Geltungsbereich und Vertragspartner 

1. Vertragspartner des Kunden im Sinne dieser Allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen ist die KSE GmbH, Käthe-Paulus-Straße 6, D-85092 Kösching, 
Geschäftsführung: Herr Karl Späth, Herr Tobias Ott, Amtsgericht Ingolstadt, HRB 
6070 (im folgenden KSE). 

2. Für die Geschäftsbeziehung zwischen der KSE und dem Kunden gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen in 
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung/des Angebotes gültigen Fassung. Jeglichen 
Vertragsangeboten des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird 
hiermit widersprochen. 

3. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Dritte, die für KSE tätig werden 
und keine Mitarbeiter von KSE sind, sind nicht bevollmächtigt von diesen 
Vertragsbedingungen abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Zusicherungen 
abzugeben. Dies gilt auch für nachträgliche Änderungen und Ergänzungen. 

4. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen im Sinne von Paragraf 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder 
von den KSE-Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennt 
KSE nur an, wenn KSE ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 

5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen 
ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche 
Bestätigung maßgebend. 

II. Allgemeines 

1. Vertragsschluss 

a. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. 

Durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“ kann der Kunde einen 
ausgewählten Artikel seinem virtuellen Warenkorb hinzufügen. Er wird sodann zu 



dem virtuellen Warenkorb weitergeleitet. Dort kann er den hinzugefügten Artikel 
überprüfen und bei Bedarf Korrekturen, z.B. eine Änderung der Anzahl des 
hinzugefügten Artikels, vornehmen und/oder den hinzugefügten Artikel wieder aus 
dem Warenkorb entfernen „Warenkorb leeren“ und/oder aber bei Bedarf weitere 
Artikel auswählen. Eine Änderung der Anzahl der Artikel wird durch Anklicken des 
Buttons „Warenkorb aktualisieren“ im System übernommen und aktualisiert. 

Der Kunde kann im Rahmen des beschriebenen Vorganges zur Unterbreitung eines 
Angebotes seine zuvor getätigte Eingabe durch Betätigung des Eingabe-Buttons (auf 
der sich sodann öffnenden Bestätigungsseite) nochmals überprüfen. 

Für eine Korrektur besteht durch Betätigung des "Zurück"-Buttons des Browsers die 
Möglichkeit auf die vorherige Artikelseite zurückwechseln oder aber durch einfaches 
Schließen des kompletten Browserfensters den Vorgang insgesamt abzubrechen 
und die Artikelseite im Anschluss erneut aufzurufen. Korrekturen können jeweils mit 
Hilfe der gewöhnlichen Tastatur- und Mausfunktionen in den entsprechenden 
Eingabefeldern vorgenommen werden. 

b. Nach Anklicken des Buttons „Zur Kasse“ kann der Kunde seine weiteren zum 
Vertragsabschluss notwendigen Daten, z.B. Name, Adresse, Rechnungsanschrift 
sowie die Angaben des zu verwendenden Zahlungsmittels ergänzen. Nach 
Bestätigung der in den Vertrag einbezogenen AGB sowie der Datenschutzerklärung 
und der Widerrufsbelehrung durch Anklicken, kann er durch Anklicken des Buttons 
„Jetzt kaufen“ eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren 
abgeben. 

Sofern eine vom System automatisch versendete Eingangsbestätigung der 
Bestellung des Kunden vorliegt, stellt dies noch keine Annahme eines Angebotes 
dar, sondern soll nur darüber informieren, dass das Angebot zum Abschluss eines 
Vertrages bei KSE eingegangen ist. Erfolgt die Bestätigung des Zugangs der 
Bestellung des Kunden bereits zusammen mit der Annahme der Bestellung 
unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail, ist der Kaufvertrag 
mit dieser E-Mail-Bestätigung zustande gekommen. 

c. Vor Absenden der Bestellung über das Online – Warenkorbsystem des Shops von 
KSE können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt 
oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei KSE werden die 
Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei 
Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-
Mail an den Kunden übersandt. Eine darüberhinausgehende Zugänglichmachung 
des Vertragstextes durch KSE erfolgt nicht. Sofern der Kunde jedoch vor Absendung 
seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop angelegt hat, kann er über das 
passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten 
bis zu einer Löschung des Kundenkontos die Bestelldaten kostenlos und jederzeit 
abrufen. Darüber hinaus wird der Vertragstext für die Dauer der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen von KSE gespeichert. 

d. Für den Fall, dass KSE dem Kunden ein schriftliches Angebot für Produkte 
und/oder Leistungen unterbreitet, kommt der Vertrag zu Stande, wenn dieses durch 
den Kunden –schriftlich – innerhalb der Befristung angenommen wird und/oder die 



von KSE angebotenen Leistungen durch den Kunden in Anspruch genommen 
werden. 

2. Leistungsumfang 

Inhalt und Umfang der von KSE geschuldeten Leistung richten sich nach der im 
Bestellformular oder im Angebot von KSE angegebenen Leistungsbeschreibung.  
 
3. Lieferung, Versand 

a. Die Lieferung erfolgt an die angegebene Lieferadresse. 

Grenzüberschreitende Lieferungen sind nicht geschuldet und gesondert individuell zu 
vereinbaren. 

Der Gefahrübergang richtet sich nach Ziff. 4 dieser allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen. 
 
b. Die Lieferfrist für Waren wird individuell vereinbart oder von KSE bei Annahme der 
Bestellung angegeben. Sofern nicht ausdrücklich ein verbindlicher Termin vereinbart 
wurde, übernimmt KSE keine Garantie für eine Lieferfrist. Der Beginn der von KSE 
angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 

c. Ist der Kunde trotz vorheriger Ankündigung zum Liefertermin nicht anwesend und 
kommt damit in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so ist KSE berechtigt, den ihr insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, 
geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- 
oder Schuldnerverzug geraten ist. KSE haftet im Fall des von ihr nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug 
im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des 
Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. 

d. Der Kunde ist berechtigt vom Kauf zurückzutreten, falls KSE eine verbindlich 
vereinbarte Frist schuldhaft nicht einhält oder wenn KSE aus einem anderen Grund 
schuldhaft in Verzug gerät und der Kunde KSE anschließend erfolglos eine 
angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung gesetzt hat. Weitere gesetzliche 
Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben 
unberührt. 

e. KSE ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies für den Kunden zumutbar ist. 

4. Gefahrübergang 

a. Ist der Kunde Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf 
mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder den sonst zur 



Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Geschäftskunden über, 
sofern Versand vereinbart war. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 

b. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Annahmeverzug ist. 

5. Leistungserbringung durch Dritte 

KSE ist berechtigt die geschuldeten Leistungen ganz oder teilweise durch Dritte 
erbringen zu lassen. 

6. Preise, Zahlung und Fälligkeit 

a. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Bestellung der Ware im Bestellformular 
oder im Angebot für Ware angegebenen Preise. Alle genannten Preise verstehen 
sich in Euro inklusive Umsatzsteuer zzgl. der dort ebenfalls genannten Liefer- und 
Versandkosten, soweit vorhanden. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert 
berechnet. 

b. Die Zahlung erfolgt per PayPal und wird unmittelbar nach Abschluss des 
Bestellvorgangs eingezogen. Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht. 

7. Eigentumsvorbehalt 

a. KSE behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen 
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 

Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn sich KSE nicht stets 
ausdrücklich hierauf beruft. KSE ist berechtigt, die Kaufsache zurückzufordern, wenn 
der Kunde sich vertragswidrig verhält. 

b. Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen 
ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 
eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt 
werden, hat der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange 
das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Kunde KSE unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder 
sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, KSE 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß Paragraf 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den KSE entstandenen Ausfall. 

c. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an KSE in Höhe 
des mit KSE vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. 
Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung der 
Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von KSE, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. 



d. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden 
erfolgt stets Namens und im Auftrag für KSE. In diesem Fall setzt sich das 
Anwartschaftsrecht des Kunden an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. 
Sofern die Kaufsache mit anderen, KSE nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet 
wird, erwirbt KSE das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven 
Wertes der Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in 
der Weise erfolgt, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als 
vereinbart, dass der Kunde KSE anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für KSE verwahrt. Zur Sicherung der 
Forderungen von KSE gegen den Kunden tritt der Kunde auch solche Forderungen 
an KSE ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen; KSE nimmt diese Abtretung bereits jetzt an. 

e. KSE verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % 
übersteigt 

8. Mitwirkungspflicht des Kunden 

Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, alle notwendigen öffentlichen und privaten 
Genehmigungen für die Montage, den Anschluss und den Betrieb der 
Ladeinfrastruktur zu beschaffen. Die Installation hat der Kunde fachkundig zu 
beauftragen, sofern er nicht selbst fachkundig im Sinne der Installations- und 
Sicherheitshinweise ist. Die Installations- und Sicherheitshinweise sind 
Vertragsbestandteil. 

9. Haftung 

a. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. 

Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, sowie die Haftung für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
KSE, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt bleibt 
ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf sowie bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung dieser 
Vertragspflichten haftet KSE nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden 
aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

b. Absatz 1 gilt auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
von KSE, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

c. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben ebenso unberührt, wie die 
Vorschriften anderen zwingenden Rechts. 

d. Die Haftung für indirekte- oder Folgeschäden, wie entgangener Gewinn, nicht 
realisierte Einsparungen, Betriebsunterbrechung, Ansprüche Dritter sowie für 



Mängelfolgeschäden oder Schäden in Folge von Datenverlusten wird im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschlossen. 

e. Die von KSE vertraglich geschuldeten Leistungen funktionieren zum Teil (vgl. z.B. 
Ziffer III.) mit Hilfe von dazu erforderlicher Kommunikationsinfrastruktur wie etwa 
mobilen oder kabelgebundenen Internetverbindungen. KSE haftet nicht für einen 
Schaden, der infolge einer Störung der Kommunikationsinfrastruktur und/oder 
Stromzufuhr entsteht. Gleiches gilt, wenn der Kunde selbst oder bei der 
Beauftragung Dritter die Sicherheits- und Installationshinweise nicht einhält. 

f. Bei einem von KSE verschuldeten Datenverlust, ist die Haftung von KSE auf 
denjenigen Aufwand beschränkt, der für die Wiederherstellung der Daten erforderlich 
ist. 

g. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen für Folgen, die durch vorgenommene 
Änderungen des Kunden oder eines Dritten an der Software und/oder der 
Ladeinfrastruktur oder durch unsachgemäße Behandlung oder Fehlbedienung der 
Software und/oder der Ladeinfrastruktur entstanden sind. 

10. Mängelansprüche 

a. Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach 
Paragraf 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

b. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Neuware einen Mangel 
aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so wird KSE die 
Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach eigener Wahl nachbessern oder 
Ersatzware liefern. Es ist KSE stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender 
Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

c. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde– unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

d. Mängelansprüche bestehen nicht bei gebrauchter Waren, bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie 
bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.. 
Werden vom Kunden oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder 
Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

e. Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
einschließlich eventueller Aus- und Einbaukosten, sind ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von KSE gelieferte Ware nachträglich an einen 



anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

f. Rückgriffansprüche des Kunden gegen KSE bestehen nur insoweit, als der Kunde 
mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 
Rückgriffanspruches des Kunden gegen den Lieferer gilt ferner e entsprechend 

g. Wird die Errichtung und Inbetriebnahme (Anschluss) der Ladestation nicht gemäß 
den beigefügten Installationsbestimmungen von einem Fachunternehmen 
durchgeführt, das in einem Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen 
ist (siehe § 13 Niederspannungsanschlussverordnung), haftet KSE nicht für eine 
fehlerhafte Installation, einen Mangel oder Schaden, der auf die fehlerhafte 
Installation und insbesondere auf die Nichtbeachtung der gültigen 
Installationsvorschriften kausal zurückzuführen ist. 

11. Verjährung von Mängelansprüchen 

Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von KSE 
gelieferten Neuware bei dem Kunden. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders 
beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. 

Soweit das Gesetz gemäß Paragraf 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen 
für Bauwerke), Paragraf 478 BGB (Rückgriffsanspruch) und Paragraf 634a Absatz 1 
BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor 
etwaiger Rücksendung der Ware ist die Zustimmung von KSE einzuholen. 

12. Service und Support 

Kundenanfragen (z.B. Fragen zur Bedienung, Meldung technischer Störungen etc.) 
sind per E-Mail und/oder telefonisch von Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 12:00 
Uhr & 13:00-16:00Uhr, Freitag 9:00-12:00 Uhr möglich. Anfragen werden in der 
Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen beantwortet. Ein Anspruch des Kunden auf 
eine Antwort innerhalb von 2 Tagen besteht jedoch nicht 

13. Höhere Gewalt 

Leistungshindernisse, die durch höhere Gewalt oder ähnliche unvorhergesehene 
Ereignisse verursacht werden, beispielsweise, nicht abschließend, Naturgewalten, 
Pandemien, welche keine der Parteien zu vertreten hat, berechtigen jede 
Vertragspartei, die von ihr geschuldete Leistung aus diesem Vertrag für die Dauer 
der Behinderung so lange hinauszuschieben, wie die Unmöglichkeit der Erfüllung 
aufgrund dieser Situation andauert und dies für den Kunden zumutbar ist, 
vorausgesetzt, dass einer Vertragspartei innerhalb von zwei Wochen nach Eintreten 
der höheren Gewalt hierüber Mitteilung der anderen Vertragspartei zugeht. Dies gilt 
nicht für nach dem jeweiligen Vertragsverhältnis geschuldete Zahlungen. Im Übrigen 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 



14. Widerrufsrecht 

Bitte entnehmen Sie die Angaben zum Widerrufsrecht der Widerrufsbelehrung auf 
unserer Website. 

15. Änderung dieser AGB 

Soweit nicht bereits anderweitig speziell geregelt, ist KSE berechtigt, diese 
Vertragsbedingungen für laufende Vertragsverhältnisse wie folgt zu ändern oder zu 
ergänzen: KSE wird dem Kunden die Änderungen oder Ergänzungen spätestens vier 
Wochen vor ihrem Wirksamwerden in Textform ankündigen. Ist der Kunde mit den 
Änderungen oder Ergänzungen der Vertragsbedingungen nicht einverstanden, so 
kann er den Änderungen mit einer Frist von einer Woche zum Zeitpunkt des 
beabsichtigten Wirksamwerdens der Änderungen oder Ergänzungen widersprechen. 
Der Widerspruch bedarf der Textform und ist entweder postalisch an KSE GmbH, 
Käthe-Paulus-Straße 6, D-85092 Kösching oder per E-Mail an e-mobility@kse-
gmbh.com oder per Fax an: +49 8456 9231 105 zu richten. Widerspricht der Kunde 
nicht, so gelten die Änderungen oder Ergänzungen der Vertragsbedingungen als von 
ihm genehmigt. KSE wird den Kunden mit der Mitteilung der Änderungen oder 
Ergänzungen der Vertragsbedingungen auf die vorgesehene Bedeutung seines 
Verhaltens besonders hinweisen. 

III. Schlussbestimmungen 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

2. Als Vertragssprache steht ausschließlich deutsch zur Verfügung. 

3. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des 
Privatrechts oder öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und KSE Ingolstadt 

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten 
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 
für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

5. Diese Dokumente sind Bestandteil unserer AGB und auf unserer Website zu 
finden https://www.kse-wallbox.com/de/alle-downloads.html: 

• Bedienungsanleitung 
• Datenblatt 
• Montageanleitung 
• Sicherheitshinweise 

https://www.kse-wallbox.com/de/widerrufsrecht.html
https://www.kse-wallbox.com/de/widerrufsrecht.html
mailto:e-mobility@kse-gmbh.com
mailto:e-mobility@kse-gmbh.com
https://www.kse-wallbox.com/de/alle-downloads.html

	Allgemeine Geschäftsbedingungen KSE GmbH      für Unternehmen

